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Einleitung

I. Problemstellung

„Prävention“ und „Repression“ – zwei Begriffe mit ungebrochener Hoch-
konjunktur. Nicht nur das tradierte Polizei- und Ordnungsrecht sowie das 
Straf- und Strafverfahrensrecht, sondern auch das sich formierende Sicher-
heitsrecht verwenden sie mit weitreichenden Konsequenzen. Bei der Begeg-
nung mit neuen Verbrechensmustern spielen sie eine zentrale Rolle. Es sind 
schillernde Begriffe, ihr Gebrauch ist oft unscharf und vieldeutig: Schließen 
sich die Begriffe gegenseitig aus oder ist ein Begriff in dem anderen enthal-
ten oder der eine Teilmenge des anderen oder sind sie zwei Seiten einer 
Medaille? Steht das Begriffspaar in einer derartigen wechselseitigen Bedeu-
tungsbeziehung, so dass die Bedeutung des einen Begriffs die Kenntnis der 
Bedeutung des anderen Begriffs erfordert? Dann verböte sich, erst den einen 
und dann den anderen Begriff zu definieren; Zirkeldefinitionen wären unaus-
weichlich. Man könnte dann die Bedeutung für beide Begriffe nur gleichzei-
tig oder eben gar nicht erkennen. Die Bedeutung des Begriffspaares „Präven-
tion“ und „Repression“ könnte die kontradiktorische oder konträre Negation 
sein. Die Bedeutungsbeziehung könnte aber auch in einer Ganzheitsbezie-
hung liegen, so dass weniger die Unterschiede interessieren als die Definition 
des Bereichs, der von beiden Begriffen gemeinsam erfasst ist. Für die Bedeu-
tungsannäherung kommt hinzu, dass die Bedeutung von Begriffen stets zeit-
lichen Veränderungen unterworfen ist.

Das Polizei- und Ordnungsrecht der Bundesrepublik unterliegt einem ste-
tigen Wandel und hat in der Vergangenheit seine Paradigmen bei epochalen 
Veränderungen immer wieder verändern müssen.1 Nicht nur der Realbe-

1  Etwa die Entpolizeilichung, Rekommunalisierung und Dezentralisierung unter 
der Besatzungsherrschaft, die Reorganisierung und Verstaatlichung nach dem Vorbild 
der Weimarer Republik unter den Eindrücken des kalten Kriegs bis in die 60er Jahre 
oder die Aufgabenzentralisierung und Aufrüstung der Sicherheitsbehörden auf 
Bundesebene unter dem Eindruck des Terrors der RAF bis in die 90er Jahre, die sich 
mit den Anschlägen vom 11.09.2001 intensivierte; die Geschichte des Sicherheits-
rechts in der Nachkriegszeit nachzeichnend Stolleis/Kremer, Die Geschichte der Poli-
zei, in: Lisken/Denninger (Begr.), Handbuch des Polizeirechts, 7. Aufl. 2021, Kap. A 
Rn. 67 ff.; zu den einzelnen Phasen ausführlich Kötter, Pfade des Sicherheitsrecht, 
2008, S. 25 ff.; zum spiegelbildlichen Paradigmenwechsel des Strafrechts zum Sicher-
heitsrecht Sieber, Der Paradigmenwechsel vom Strafrecht zum Sicherheitsrecht: Zur 
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reich – vor allem die zu bewältigende Kriminalität – ändert sein Antlitz, auch 
der Rechtsrahmen des Polizeirechts ist ständigen Anpassungen ausgesetzt. 
Die Polizei sieht sich als operative Sicherheitsbehörde einer besonders kriti-
schen Evaluierung und Fortentwicklung ihrer rechtlichen Vorgaben durch das 
komplexe Zusammenspiel von Gesellschaft mit Politik, Gesetzgebern, Ver-
waltung und Gerichten ausgesetzt.

In Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheitsgefühle und politischer (Un-)Si-
cherheitsnarrative stehen nicht nur technische Detailänderungen, sondern die 
Neuordnung der gesamten Sicherheitsarchitektur zur Debatte. Nicht selten 
werden einem „anachronistischen Rechtsrahmen“ die „modernen Sicherheits-
herausforderungen“ semantisch gegenübergestellt. Die Gesetzgeber unter-
schiedlicher Ebenen können dabei mit ihren jeweiligen Kodifikationen, die 
in der Summe alle Sicherheitsbereiche erfassen können, nachsteuern. Gerade 
in Phasen einer tatsächlichen oder vermeintlichen Gefährdungslage für die 
öffentliche Sicherheit ist die Sicherheitsgesetzgebung besonders kritischen 
Bewertungen durch die Öffentlichkeit ausgesetzt.2 Die rhetorische Spann-
breite der öffentlichen Bewertung der staatlichen Reaktionen ist groß: Sie 
reicht von der Beobachtung populistischer Gesetzgebungswut eines Überwa-
chungsstaats3 bis hin zu der Forderung nach gesetzgeberischen Anpassungen 
wegen bisherigen sicherheitsrechtlichen Politikversagens.4

Die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung ist eine von vielen Aufgaben der Polizeibehörden. Sie sind als 
operative Sicherheitsbehörden aber nicht nur für die Abwehr und Beseiti-
gung von Gefahren zuständig, sondern ermitteln vor allem auch innerhalb 
von Strafverfahren und sorgen für etwaige zukünftige Strafverfahren oder 
für etwaige zukünftige Gefahren vor. Die rechtlichen Vorgaben des polizei

neuen Sicherheitsarchitektur der globalen Risikogesellschaft, in: Tiedemann/Sieber/
Satzger/Burchard/Brodowski (Hrsg.), Die Verfassung moderner Strafrechtspflege, 
2016, S. 351 ff.; zu einem derzeit „schleichenden Paradigmenwechsel“ im Polizei-
recht zuletzt Shirvani, DVBl. 2018, S. 1393 (1393).

2  Vor allem nach medienwirksamen „Unglücken“, vgl. die Forderungen des Deut-
schen Richterbundes nach dem Anschlag am Berliner Breitscheitplatz bei Dieter 
Wonka, Richterbund erwartet Reformen der Sicherheitsarchitektur, Hannoversche 
Zeitung Online, 01.03.2018, abrufbar unter: https://www.haz.de/Nachrichten/Politik/
Deutschland-Welt/Richterbund-erwartet-Reformen-der-Sicherheits-architektur (zuletzt 
abgerufen am 07.06.2019).

3  Im Zusammenhang mit der Einführung des Rechtsatzbegriffs einer „drohenden 
Gefahr“ als Voraussetzung für das polizeiliche Einschreiten in Bayern sprach etwa die 
SPD von einem Überwachungsstaat, vgl. nur Reiner Burger, Balanceakt zwischen 
Sicherheit und Freiheit, FAZ vom 22.06.2018, S. 10.

4  Wobei der Begriff durchaus auch in rechtswissenschaftlicher Literatur rezipiert 
wurde, vgl. im Zusammenhang mit Migration und Zuwanderung Papier, NJW 2016, 
S. 2391 (2393).
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lichen Handelns stehen in besonderem Maße unter positivrechtlichen Anpas-
sungsbestrebungen und Anpassungen, die sich innerhalb eines sicherheits-
rechtlichen Diskurses ergeben können. Die Rechtsnormen und das sich aus 
ihnen ergebende Recht, das die Polizeibehörden betrifft, lassen sich als Poli-
zeirecht zusammenfassen.5 Im tradierten Polizeirecht kulminieren Rechts-
normen unterschiedlicher Rechtsetzer, die darüber hinaus unterschiedliche 
Zwecke verfolgen: Das Polizeirecht in diesem Sinne hat nicht nur die allge-
meinen Polizei- und Ordnungsgesetze der Länder zum Gegenstand, sondern 
umfasst darüber hinaus auch besondere polizeirechtliche Normen des Bun-
des und der Länder.6 Ein Beispiel sind die strafverfolgenden Generalklauseln 
aus den §§ 161 Abs. 1, 163 StPO7. Sie bestimmen die Polizeibehörden als 
„verlängerte[n] Arm der Staatsanwaltschaften“ im Rahmen strafverfahrens
rechtlicher Ermittlungen.8 Dieser strafverfolgenden Tätigkeit kommt eine 
derartig wichtige praktische Relevanz im polizeirechtlichen Koordinatensys-
tem zu, dass die Strafverfolgung nach weit verbreiteter Meinung in der Lite-
ratur eine von „zwei Säulen“9 ausmacht, auf die sich das Polizeirecht insge-
samt stütze.10 Um in diesem Normengeflecht von landesrechtlichen Gefah-

5  Zu diesem formellen Polizeibegriff und den weiteren Polizeibegriffen vgl. im 
Überblick Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Aufl. 2021, Rn. 1 ff.

6  Insbesondere das Informationsverwaltungsrecht, Datenschutzrecht, Zollrecht, 
besonderes Ordnungsrecht. Freilich finden viele Regelungen nur durch die General-
klauseln des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts Anwendung.

7  Strafprozessordnung (StPO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.1987 
(BGBl. I S. 1074, ber. S. 1319), zuletzt geändert durch Art. 2 G über die Feststellung 
des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2022, zur elektronischen 
Erhebung der Bankenabgabe und zur Änderung der StPO vom 25.03.2022 (BGBl. I 
S. 571).

8  Vgl. die missglückte  – anthropologisch schwer vorstellbare  – Metapher des 
BVerwG: „Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes und insbesondere die 
Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft sind der Staatsanwaltschaft, die treffend als 
‚Kopf ohne Hände‘ bezeichnet wurde, zur Unterstützung der Strafverfolgung zur Ver-
fügung gestellt. Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes sind als ‚verlängerter 
Arm der Staatsanwaltschaft‘ nicht nur bei Ausführung einer Weisung dieser Behörde 
tätig, sondern auch dann, wenn sie nach § 163 Abs. 1 StPO von sich aus handeln, 
weil sie ‚bei der alltäglichen Kriminalität … mit der stillschweigenden Ermächtigung 
zur selbständigen Durchführung der Ermittlungen ohne Benachrichtigung der Staats-
anwaltschaft rechnen dürfen‘.“, BVerwGE 47, 255 (263).

9  Zu dieser Metapher m. w. N. Brodowski, Verdeckte technische Überwachungs-
maßnahmen im Polizei- und Strafverfahrensrecht, 2016, S. 12.

10  Zur aus historischen und rechtsstaatlichen Gründen zwingenden kategorialen 
Zweiteilung exemplarisch Albers, Die Determination polizeilicher Tätigkeit in den 
Bereichen der Straftatenverhütung und der Verfolgungsvorsorge, 2001, S. 93 ff.; Den-
ninger, Polizeiaufgaben, in: Lisken/Denninger (Begr.), Handbuch des Polizeirechts, 
6. Aufl. 2018, Kap. D Rn. 1 ff. sowie Möstl, Die staatliche Garantie für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, 2002, S. 157.


